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1 Einleitung 
Im Zuge von Bauleitplanverfahren besteht eine Notwendigkeit zur Durchführung einer 
Artenschutzprüfung (ASP). Diese ergibt sich aus den Artenschutzbestimmungen des 
BNatSchG. Mit den Regelungen der §§ 44 Abs. 1, 5, 6 und 45 Abs. 7 BNatSchG sind die 
entsprechenden Vorgaben der FFH-RL (Art. 12, 13 und 16 FFH-RL) und der V-RL (Art. 5, 9 
und 13 V-RL) in nationales Recht umgesetzt worden. (vgl. MWEBWV NRW: 2) 

Bei der ASP handelt es sich um ein eigenständiges Verfahren, welches nicht durch andere 
Prüfverfahren ersetzt werden kann. Wenn im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens eine 
anderweitige naturschutzrechtliche Prüfung stattfindet, sollten die Prüfschritte soweit wie 
möglich miteinander verbunden werden. (vgl. ebd.) 

 

2 Betroffenes Artenspektrum 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Madfeld Nr. 8 Erweiterung Egge befindet sich am 
nordöstlichen Rand des Ortsteils Madfeld. Das Gebiet ist bereits größtenteils mit 
Einfamilienhäusern bebaut. Es liegen nur noch wenige Baulücken vor. Der für diesen 
Fachbeitrag relevante Änderungsbereich umfasst eine öffentliche, naturnahe Grünanlage im 
Süden des Plangebietes. 

Die Grünanlage ist durch Sukzession geprägt. Die jungen als Baumgruppe gepflanzten 
Obstbäume befinden sich in einer stark ausgeprägten Krautschicht. Sukzessionsbedingt findet 
sich hier weiterer junger Gehölzaufwuchs. Besondere Artvorkommen konnten im Rahmen 
einer Begehung am 01.08.2023 nicht festgestellt werden. 

 

Abbildung 1: Naturnahe Grünanlage Im Bebauungsplangebiet Madfeld Nr. 8 (Stadt Brilon 2023: n. v.) 

Gemäß dem Messtischblatt 4518 ist in dem maßgebenden dritten Quadranten für die im 
Plangebiet vorkommenden Lebensraumtypen Kleingehölze und Gärten mit 8 Fledermausarten 
und 26 planungsrelevanten Vogelarten zu rechnen. Die Lebensräume dienen dabei als 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte sowie als Nahrungshabitat. (vgl. LANUV NRW o. J. (a): www) 
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Aus dem Landschaftsinformationssystem geht hervor, dass sich in der weiteren Umgebung 
des Änderungsbereiches Fundorte der Tierarten Grauspecht (Picus canus), Neuntöter (Lanius 
collurio), Raubwürger (Lanius excubitor), Erdkröte (Bufo bufo), Grasfrosch (Rana temporaria) 
und Rösels Beißschrecke (Metrioptera roeselii) befinden. 

Zur weiteren Dokumentation dient das als Anlage beigefügte Protokoll einer 
Artenschutzprüfung. 
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